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werden konnten, an das Glasfasernetz anzuschließen. Alle 14 Kommunen und der Kreis Soest ha-
ben zusammen einen weiteren kreisweiten Förderantrag beschlossen und zentral durch den Kreis 
Soest gestellt. Der Kreis rechnet aktuell Anfang 2020 mit dem Start der Baumaßnahmen.  
 
Wenige Gebiete im Kreis Soest können beim Breitbandausbau laut der Förderbedingungen weder 
im 3. Call noch im 6. Call (Aufrufe) der Bundesförderung berücksichtigt werden. Laut Markterkun-
dung gibt es hier eine Versorgung mit mehr als 30 Mbit/s im Download oder Telekommunikations-
unternehmen planen einen Ausbau innerhalb der nächsten drei Jahre. Hier verfolgt der Kreis Soest 
mit seinen Kommunen zwei Ansätze, um auch hier eine zukunftssichere Glasfaser-Internetversor-
gung zur Verfügung zu stellen. Die aktuelle Förderlandschaft beobachten und den privatwirtschaft-
lichen Ausbau forcieren.  
 
 
 
4.3  Änderung des Umsatzsteuerrechts mit Wirkung ab 01.01.2017 
 
Das Umsatzsteuerrecht hat sich zum 01.01.2016 mit Wirkung ab 01.01.2017 grundlegend geändert. 
Waren bisher öffentliche Dienstleistungen grundsätzlich steuerfrei, sind demnächst zunächst einmal 
sämtliche Leistungen der Kreisverwaltung umsatzsteuerpflichtig, es sei denn, der Kreis Soest wird 
hoheitlich tätig. In Zusammenarbeit mit einer Steuerberatungsgesellschaft hat der Kreis Soest in 
2016 sämtliche umsatzsteuerrelevanten Geschäftsvorfälle erhoben und einen Projektplan für das 
weitere Vorgehen erarbeitet. Außerdem hat der Kreistag noch im Dezember 2016 beschlossen, die 
gesetzlich vorgesehene Option zu ziehen, zunächst ab 01.01.2017 noch das alte Umsatzsteuerrecht 
anzuwenden. In 2018 wurden sämtliche Tätigkeiten und Verträge der Abteilungen überprüft und die 
umsatzsteuerrelevanten Sachverhalte festgelegt. In 2019 wird der Kontenplan der Finanzsoftware 
angepasst, so dass für den Haushalt 2020/2021 bereits auf den Steuerkonten geplant werden kann. 
In 2020 wird bereits auf den Steuerkonten gebucht, um Steuerdaten sammeln und auswerten zu 
können, Der Aufbau eines Tax Compliance Systems sowie gegebenenfalls Änderungen von Verträ-
gen ist ebenfalls für 2019 vorgesehen. Der Umstieg auf Voranmeldungen nach dem neuen Umsatz-
steuerrecht soll zum 01.01.2021 umgesetzt werden. 
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5. Ausblick, Chancen und Risiken der zukünftigen Entwicklung 
 
Die vergangenheitsbezogene Darstellung des Gesamtabschlusses soll nachfolgend ergänzt werden 
um Angaben über wesentliche Entwicklungen nach dem Abschlussstichtag und Darstellung zukünf-
tiger Entwicklungen in den Geschäftsfeldern. 
 
Die Lageberichte zum Einzelabschluss des Kreises Soest sowie zum Jahresabschluss der konsoli-
dierten Tochtergesellschaften werden auszugsweise dargestellt. 
 
Weitere Einzelheiten sind dem Beteiligungsbericht des Kreises Soest zu entnehmen. 
 
5.1. Kreis Soest 
 
In 2015 wurden den finanzschwachen Kommunen in NRW Finanzhilfen des Bundes in Höhe von 
rd. 1,126 Mrd. EUR zur Stärkung der Investitionstätigkeit zur Verfügung gestellt. Hiervon sind rd. 
4,9 Mio. EUR auf die Kreisverwaltung Soest entfallen. Die Umsetzung entsprechender Maßnahmen 
ist bis Ende 2020 vorgesehen. 
Die Landesregierung hat am 20.12.2017 das Gesetz zur Umsetzung des Kommunalinvestitionsför-
derungsgesetzes in Nordrhein-Westfalen (KInvFG) geändert und um ein Kapitel 2 ergänzt. Insge-
samt sollen den Kommunen in NRW weitere Finanzhilfen in Höhe von rd. 1,12 Mrd. EUR zur Ver-
besserung der Schulinfrastruktur zur Verfügung gestellt werden. Davon entfallen ebenfalls rd. 4,9 
Mio. EUR auf die Kreisverwaltung Soest. Die Umsetzung von entsprechenden Maßnahmen ist bis 
Ende 2022 vorgesehen. 
Entsprechende Maßnahmen sind für beide Förderprogramme vorgesehen, so dass die Fördermittel 
voraussichtlich vollständig ausgeschöpft werden können. 
 
Neben dem Investitionsmittel-Paket aus dem KInvFG wurde in 2016 ein weiteres Programm zur 
Stärkung der Schulinfrastruktur aufgelegt. Gemeinsam mit der NRW.BANK stellt das Land den Kom-
munen in den Jahren 2017 bis 2020 Kredite in einer Gesamthöhe von bis zu 2 Mrd. EUR zur Verfü-
gung. Das Land übernimmt hierbei in voller Höhe die Tilgungsleistungen und soweit notwendig auch 
Zinsleistungen. Die Laufzeit der Kredite beträgt 20 Jahre. 
Auf den Kreis Soest entfällt ein Kreditkontingent von 7,8 Mio. EUR, welches in den Jahren 2017 bis 
2020 mit jeweils 1,95 Mio. EUR abzurufen ist. Die Umsetzung der ersten Maßnahmen erfolgte in 
2018. 
 
Mit dem Digitalpakt Schule 2019-2024 soll die Digitalisierung weiter vorangetrieben werden, indem 
die technische Ausstattung der Schulen verbessert, pädagogische Konzepte entwickelt und die 
Lehrkräfte weiter aus- und fortgebildet werden sollen. Aus diesem Digitalpakt erhält das Land NRW 
bis 2024 Bundesmittel in Höhe von 1.054.338.000 €. Entsprechende länderspezifische Förderricht-
linien müssen noch erarbeitet werden um Förderanträge stellen zu können. 
 
Im Bereich der Beteiligung des Kreises sind fortwährend Risiken zu verzeichnen, die auch extern 
durch Marktbewegungen und –entwicklungen geprägt sind. 
 
Der Kreis Soest zahlt seit 2015 als Gesellschafter der Flughafen Paderborn / Lippstadt GmbH an-
teilig 12,5% einer Verlustabdeckung von insgesamt 2,5 Mio. EUR über alle Gesellschafter. Zudem 
hat er sich 2017 verpflichtet, anteilig die Finanzierungslücke des Investitionsbedarfs 2017 bis 2022 
in Höhe von 6,1 Mio. EUR durch einen Investitionskostenzuschuss zu tragen. Zur Sicherung der 
Liquidität und des Flughafenbetriebes ist im Zeitraum 2019 bis 2022 zusätzlich zu dem bereits be-
schlossenen Investitionskostenzuschuss von 6,1 Mio. EUR eine Verdopplung der jährlichen Mittel-
zuführung von 2,5 Mio. EUR auf 5,0 Mio. EUR notwendig. Auf den Kreis Soest entfällt jährlich ein 
zusätzlicher anteiliger Betrag von 312.500 EUR.  
 
Auch im Bereich Soziales sind für die Folgejahre Erhöhungen der Aufwendungen zu erwarten, ins-
besondere durch die Anhebung des Freibetrages beim Elternunterhalt in der Hilfe zur Pflege auf 
100 TEUR, angekündigt durch die große Koalition. Ein Referentenentwurf des Bundesministeriums 
für Arbeit und Soziales wurde den Kommunalen Spitzenverbänden am 12.06.2019 zugeleitet.  
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Des Weiteren wirken sich die Neuregelungen im Bundesteilhabegesetz, vor allem durch die Verab-
schiedung des „Starke-Familien-Gesetzes“ mit einem vereinfachten Zugang zu den Leistungen und 
mit deutlich höheren Leistungen, ergebniswirksam aus. 
Ebenfalls wird davon ausgegangen, dass die durchschnittlichen Kosten pro Leistungsfall in der sta-
tionären Hilfe zur Pflege tendenziell ansteigen werden und Initiativen zur Verbesserung der Situation 
in der Pflege, z.B. mehr Personal, zu steigenden Pflegesätzen führen.  
 
Die finanziellen Rahmenbedingungen sind weiterhin angespannt. Die Kreisumlage musste auf 
Grund der gestiegenen Aufwendungen für 2016 erhöht werden. Gleichwohl hat der Kreis zur Ent-
lastung der kreisangehörigen Städte und Gemeinden eine Entnahme aus der Ausgleichrücklage in 
Höhe von 6,3 Mio. € geplant. Unter Berücksichtigung des Jahresüberschusses 2018 und der ge-
planten Entnahme aus der Ausgleichrücklage für 2019 in Höhe von 4,6 Mio. € würde ein Restbetrag 
von 11 Mio. € verbleiben. Des Weiteren ist die Entwicklung der Jugendamtsumlage besorgniserre-
gend, sodass mittelfristig mit einer Erhöhung dieser zu rechnen ist. 
 

5.2. Lörmecke-Wasserwerk GmbH (LWW) 
 
Die Gesellschaft ist im Geschäftsjahr der sicheren und preisgünstigen Versorgung der Bevölkerung 
im Kreis Soest mit Trinkwasser in vollem Umfang nachgekommen. Das von LWW verteilte Trink-
wasser entspricht den hohen Anforderungen der Trinkwasserverordnung und der DIN 2000. Die 
Gesellschaft hat ihre öffentliche Zwecksetzung erfolgreich umgesetzt. 
 
Der personenbezogene Wasserverbrauch pro Einwohner und Tag lag mit 141 Liter 8 Liter über dem 
Vorjahreswert und ist auf die ungewöhnlich lange Trockenperiode in 2018 zurückzuführen. 
 
Im Jahr 2018 deckte LWW den Wasserbedarf zu 57,0 % durch Eigengewinnung aus der Quellfas-
sung bei Kallenhardt (Lörmecke-Quelle). Durch Wasserbezug vom Wasserverband Aabach-Tal-
sperre (33,3 %), vom Wasserbeschaffungsverband Bullerteich (7,0 %) und von der Gelsenwasser 
AG (2,7 %) wurde der übrige Bedarf abgedeckt. Hinsichtlich der mengenmäßigen Sicherstellung 
des Wasserbedarfes ist langfristig Vorsorge getroffen. 
 
Als Jahresüberschuss weist das Unternehmen 270 T€ aus. 
 
Ein deutliches Gefährdungspotential für die Trinkwassergewinnung aus dem „Warsteiner Massen-
kalk“ sieht die Gesellschaft in den geplanten Erweiterungen und Vertiefungen der ansässigen Stein-
abbaubetriebe, insbesondere in deren Bestreben, den Grundwasserhorizont zu unterfahren. Das 
gegen den einschlägigen Hauptbetriebsplan seitens der LWW angestrengte Revisionsverfahren war 
erfolgreich und führte in 2015 zur Aufhebung des Hauptbetriebsplans durch das OVG Münster. Zu-
gleich wurde jedoch auch die bestehende Wasserschutzgebietsverordnung für rechtswidrig erklärt, 
so dass nunmehr zum Schutz der „Hillenberg-Quelle“ und der „Lörmecke-Quelle“ für eine neue und 
rechtlich korrekte Wasserschutzgebietsverordnung Sorge getragen werden muss.  
 
Die Gewinnung von Trinkwasser aus Karstgrundwasserleitern ist auf Grund der hohen Fließge-
schwindigkeiten im großräumigen Kluftgefüge ohne jegliche Filterwirkung sowie der geringen 
Grundwasserüberdeckung und dem dadurch relativ leichten Eintrag von Schadstoffen in die Trink-
wasser-Ressource grundsätzlich mit erhöhten Risiken verbunden. Deshalb ist der Betrieb von Qua-
litätssicherungsanlagen bei der Gewinnung von Trinkwasser aus Karstgrundwasserleitern entspre-
chend der DIN 2000 Stand der Technik und eine Trinkwassergewinnung aus Karstgrundwasserlei-
tern ohne eine derartige Qualitätssicherungsanlage definitiv nicht mehr genehmigungsfähig. 
 
Vor dem oben dargestellten Hintergrund hat die LWW eine Qualitätssicherungsanlage in unmittel-
barer Nähe zur Lörmecke Quellfassung errichtet. Diese ist zum 01.06.2017 in Betrieb genommen 
worden. Der Standort der Anlage wurde ausgewählt um die Versorgung von Rüthen und insbeson-
dere der Ortschaft Kallenhardt zu gewährleisten. Um die bevorstehende Investition langfristig zu 
sichern hat LWW bereits im Januar 2014 einen Antrag auf Verlängerung der „Wasserrechtlichen 
Bewilligung“ bei der Bezirksregierung Arnsberg gestellt. Die Verlängerung der Bewilligung ist mit 
Datum vom 13.01.2015 für einen Zeitraum von 30 Jahren erteilt worden. 



Anlage 2 / - 10 - 

5.3. Eissport-, Verwaltungs- und Beteiligungsgesellschaft 
 des Kreises Soest mbH (EVB) 
 
Die Eissporthalle wurde nach Instandhaltungsarbeiten zum 01.07.2008 an die Pächterin Deutsche 
Sportstättenbetriebs- und Planungsgesellschaft mbH & Co.KG (DSBG), Herne übergeben. Die Lauf-
zeit des Dienstleistungsvertrages beginnt am 01.07.2008 und endet am 30.04.2018. Die Kündigung 
wurde am 10.11.2016 fristgerecht erteilt. Über einen weiteren Betrieb wurde durch den Gesellschaf-
ter Kreis Soest in 2017 positiv entschieden. Der neue Vertrag mit der Betreiberin DSBG hat zunächst 
eine Laufzeit vom 01.05.2018 bis zum 30.04.2023. Im Vorfeld hierzu wurden umfangreiche Sanie-
rungsmaßnahmen umgesetzt. 
 
Aktuell ergeben sich durch den Dienstleistungsvertrag mit der DSBG aus der Besucherentwicklung 
des Eissportzentrums Möhnesee mittelfristig keine Risiken mehr für die EVB. Aufgrund vertraglicher 
Regelungen im Betreibervertrag vom 01.07.2008 bzw. 17.07.2017 zwischen der DSBG und der EVB 
besteht für den operativen Betrieb der Eissporthalle ein jährlicher Betriebskostenzuschuss von zur-
zeit 107,6 TEUR netto.  
 
Für den Betrieb der Kompostierungsanlage Soest können sich auf Grund eines anzupassenden 
Abfallwirtschaftskonzeptes für die Behandlung von Bioabfällen neue Chancen für einen weiteren 
Betrieb ergeben. Auch wenn die Bioabfälle nicht mehr am Standort behandelt werden, so ist dieser 
doch optimal geeignet, langfristig ohne zusätzliche Investitionen Grün- und Strauchschnitt zu be-
handeln.  
 
 
 
5.4. Entsorgungswirtschaft Soest GmbH (ESG) 
 
Bei der Entsorgungswirtschaft Soest GmbH ergaben sich auch in 2018 erhöhte gewerblichen Anlie-
fermengen. Daher musste das Zwischenlager im Jahresverlauf bis zur Ausschöpfung der maxima-
len Lagerkapazität von 5.000 t genutzt werden. 
 
Des Weiteren wurde das Verpackungsgesetz am 30.03.2017 beschlossen und tritt am 01.01.2019 
in Kraft. Das bedeutet, dass eine schriftliche Neuabstimmung, mit 10 dualen Systemen, im Rahmen 
der gesetzlichen Übergangsreglung bis Ende 2020 erfolgen muss. Für die besondere Konstellation 
der öffentlich-rechtlichen Entsorgungsträger im Kreis Soest stellt diese umfassende Neuabstim-
mung eine große Herausforderung dar. Nur bei einem geschlossenen Auftreten der Kommunen 
gegenüber den dualen Systemen wird der unter den verschlechterten Rahmenbedingungen zu be-
fürchtende Schaden für den Gebührenzahler einigermaßen zu begrenzen sein. 
 
Gegenwärtig nicht quantifizierbare Risiken werden insbesondere gesehen im Bereich der Anpas-
sung der zukünftigen Gebührenstruktur aufgrund von Änderungen der Düngeverordnung.  
 
Der Bau des Kompostwerkes Anröchte hat wesentliche Auswirkungen auf die zukünftige Entwick-
lung der ESG. Oberstes Ziel ist die Einhaltung der Kosten der Gesamtinvestition. Hier könnte die 
Technische Anleitung Luft (TA Luft) einen wesentlichen Einfluss haben. Soweit wie möglich wurde 
diese Entwurfsfassung bereits in den Ausschreibungen berücksichtigt und teilweise durch Optionen 
bepreist. Wann die neue TA Luft in Kraft tritt ist derzeit nicht abzusehen.  
Anders ist es mit begleitenden Regelwerken. Ende Januar 2019 wurde das Bundesministerium für 
Umwelt, Naturschutz und nukleare Sicherheit ein neues Regelwerk mit der TRAS 120 veröffentlicht, 
welches die sicherheitstechnischen Anforderungen an Biogasanlagen neu definiert. Ob und welche 
Anpassungen sich hieraus ergeben, die investitionsrelevant sind, wird derzeit geprüft. 
 
 
 
5.5. Westfälisches Gesundheitszentrum Holding GmbH – Konzern (WGZH) 
 
Die gesellschaftsrechtliche Gründung der „Westfälisches Gesundheitszentrum Holding GmbH“ fand 
im Januar 2006 statt. Nachdem die Unternehmen in Bad Westernkotten zum 31.05.2018 durch Ver-
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kauf aus dem Holdingverbund ausgeschieden sind, besteht der Konzern Westfälisches Gesundheit-
szentrum Holding GmbH nun aus den Heilbädern Bad Sassendorf und Bad Waldliesborn und be-
treibt Rehabilitationseinrichtungen, ambulante Therapiezentren und ein Thermalsolebad.  
 
Der Geschäftserfolg der Westfälisches Gesundheitszentrum Holding GmbH und ihrer Tochterge-
sellschaften hängt wesentlich davon ab, dass sich die Unternehmen flexibel auf die rechtlichen Än-
derungen einstellen und sich mit ihrem Leistungsangebot an die veränderten Marktbedingungen 
und Nachfragestrukturen nach medizinischer Leistung anpassen. Genauso flexibel wie die Konzep-
tion und das Leistungsangebot müssen Vertrieb und Marketing gehandhabt werden. 
 
Die betrieblichen Risiken liegen vor allem in hohen fixen Vorhaltekosten, die nur bis zu einem ge-
wissen Umfang durch Flexibilisierung der betriebsinternen Abläufe kompensiert werden können. 
Eine zurzeit relativ niedrige allgemeine Preissteigerungsrate und aber auch weiter steigende Ener-
giekosten werden sich auf die Ertragssituation auswirken. Weitere Risiken entstehen durch notwen-
dige, und umfassende Neubau- und Umbaumaßnahmen betreffend Gebäude und Technik in Be-
triebsgebäuden, insbesondere durch die notwendige Sanierung der Klinik am Hellweg und der Klinik 
Quellenhof. 
 
Das Unternehmen hat für seine Tochtergesellschaften eine Reihe von Maßnahmen eingeleitet, die 
einerseits den Break Even reduzieren, andererseits durch neue Leistungsangebote die Auslastung 
erhöhen können. Risiken, die sich aus dem Betreiben von Rehabilitationseinrichtungen und dem 
Umgang mit dem Patienten und Gast ergeben, werden durch zertifizierte Qualitätsmaßnahmen mi-
nimiert und sind ein wichtiger Bestandteil der Risikovorsorge und der Früherkennung im Bereich 
des operativen Leistungsgeschehens. 
 
Politische, rechtliche und gesetzliche Rahmenbedingungen werden die weitere Entwicklung des 
Gesundheitswesens beeinflussen. Nachfragebedingt wird eine Zunahme der stationären Reha-
Fälle erfolgen. Wichtige Gründe dafür sind z. B. die schrittweise Erhöhung des Renteneintrittsalters, 
die Umsetzung des Grundsatzes „Reha vor Pflege“, das DRG-Fallpauschalensystem im Akutbe-
reich und die demografische Entwicklung. 
 
Die Geschäftsführung rechnet damit, dass auch in 2019 die Ausgaben für Rehabilitation über alle 
Kostenträger leicht steigen werden und dass sich die Belegung der Kliniken im Holdingverbund 
weiterhin positiv entwickelt. 
 
Risiken der künftigen Entwicklung sieht der WGZH – Konzern in der Beeinflussung durch politische, 
rechtliche und gesetzliche Rahmenbedingungen, steigende Personalkosten und dem Bewilligungs- 
und Zahlungsverhalten der Kostenträger. Vor dem Hintergrund der finanziellen Stabilität sieht sich 
das Unternehmen für die Bewältigung der künftigen Risiken aber gerüstet.  
 
Des Weiteren besteht, bezogen auf die Klinik Quellenhof GmbH, ein Risiko bei der Nichterreichung 
der Vorgaben der Kostenträger zum Erhalt des Versorgungsvertrages der neuen Indikation Geriat-
rie. Die Umsetzung sowie die Etablierung haben sich bereits zeitlich verschoben und negativ auf 
das Unternehmensergebnis des Geschäftsjahres 2019. Die Erlöse der Orthopädie können den zu-
sätzlichen Aufwand von Personalkosten und sonstigen spezifischen Aufwendungen der Indikation 
Geriatrie nicht tragen. 
 
Risiken, die den Fortbestand der Gesellschaft gefährden, sind derzeit nicht erkennbar. 
 
 
 
5.6. Fazit 
 
Das Gesamtergebnis „Konzern Kreis Soest“ wird entscheidend durch die Einzelergebnisse der 
LWW, der ESG und des Kreises Soest geprägt. Damit ist auch die zukünftige Entwicklung des Kon-
zerns stark abhängig von der Entwicklung o.g. konsolidierter Unternehmen. Die EVB spielt hier nur 
eine untergeordnete Rolle. 
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Die konsolidierten Beteiligungen können trotz erwähnter Risiken insofern als relativ stabil einge-
schätzt werden, als dass sie über ihre Jahresergebnisse auch künftig vermutlich nicht negativ auf 
das Gesamtergebnis des Konzerns einwirken werden. Die Ergebnisse der anderen Tochtergesell-
schaften sind für das Gesamtergebnis von untergeordneter Bedeutung. 
 
 
 
 
Soest, am 20. Oktober 2020 
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Nachname Vorname Beruf Institution Gremium

Weretecki Manfred
Telekommunikations-

techniker
Lörmecke-Wasserwerk GmbH Fachbeirat

Telekommunikationsgesellschaft Südwestfalen mbH Gesellschafterversammlung

Wiemer Brunhilde Geschäftsführerin Telekommunikationsgesellschaft Südwestfalen mbH Stellv. Aufsichtsrat

Digitales Zentrum Mittelstand GmbH Stellv. Gesellschafterversammlung

wfg - Wirtschaftsförderung Kreis Soest GmbH Aufsichtsrat

Prof.- Dr. 

Wollhöver
Klaus Ruhestand Telekommunikationsgesellschaft Südwestfalen mbH Aufsichtsrat

Zweckverband "Naturpark Arnsberger Wald" Verbandsversammlung

Entsorgungswirtschaft Soest GmbH (ESG) Aufsichtsrat

Eissport-, Verwaltungs- und Beteiligungsgesellschaft des 
Kreis Soest mbH (EVB)

Aufsichtsrat

Zimmermann Timo Angestellter Lörmecke-Wasserwerk GmbH Fachbeirat

Hellweg Radio Betriebsgesellschaft mbH & Co. KG Stellv. Gesellschafterversammlung

Zweckverband "Südwestfalen-IT" Stellv. Verbandsversammlung

Sauerland Tourismus e.V. Stellv. Mitgliederversammlung

Verein für Technologie- und Wissenstransfer im Kreis 
Soest e. V. (TWS)

Mitgliederversammlung

Zweckverband "Naturpark Arnsberger Wald" Stellv. Verbandsversammlung
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